
Visuminformation Weltreise 2023 - 
Costa Deliziosa 

 
 
St. Helena (Britisches Überseegebiet) 
Bei touristischen Aufenthalten bis zu 6 Monaten wird die Einreisebewilligung bei der Einreise 
ausgestellt. 
 

Chile 
Für einen kurzfristigen Aufenthalt zu Tourismus- oder Besuchszwecken ist kein Visum erforderlich. 
Bei der Einreise wird an der Grenze kostenlos eine „Tarjeta de Turismo“ (Touristenkarte) ausgestellt, 
die zu einem Aufenthalt von maximal 90 Tagen berechtigt. Die „Tarjeta de Turismo“ muss beim 
Verlassen des Landes zurückgegeben werden.  
 

Ecuador 
Österreichische Staatsangehörige benötigen für die Einreise und einen Aufenthalt von bis zu 90 
Tagen kein Visum. Seit Mai 2018 ist die Vorlage einer Reisekrankenversicherung mit Gültigkeit für 
Ecuador für die gesamte Verweildauer per Gesetz vorgeschrieben. Nähere Informationen sind in 
spanischer Sprache auf der Website des ecuadorianischen Außenministeriums zu finden 
 

Indien 
(MULTIPLY ENTRY): 
Es wird ein Visum für mehrfache Einreise benötigt, das der Reisende vor Reiseantritt selbst bei den 
zuständigen Behörden, über unsere Eurotours Vertragspartner (Kontaktdetails siehe unten) oder auf 
www.indianvisaonline.gov.in beantragen muss. 
Bitte besorgen Sie Ihr Visum für mehrfache Einreise rechtzeitig VOR Reiseantritt. Das Visum muss bei 
Einschiffung vorgezeigt werden. Das Visum hat eine Gültigkeit von 6 Monaten ab Ausstellung und es 
müssen 3 aufeinanderfolgende, freie Seiten für die Botschaft im Reisepass vorhanden sein. 
Für die Visumsbeantragung ist die Reservierungsbestätigung notwendig. 
Zusätzlich benötigen Sie noch 2 aktuelle farbige Original-Passfotos in der Größe 51x51 mm. 
 

Israel 
Österreichische Staatsangehörige benötigen kein Visum. Sollten im Reisepass Visa arabischer Staaten 
(außer Jordanien und Ägypten) oder des Iran vorhanden sein, ist mit einer sehr strengen 
Sicherheitsbefragung zu rechnen. Dies gilt ebenfalls für österreichische Staatsangehörige mit auch 
nur vermuteter arabischer oder iranischer Abstammung. Österreichische Staatsangehörige, die eine 
palästinensische Identitätskarte besitzen oder besaßen, wird die Einreise nach Israel verweigert.  
 

Jordanien 
Österreichische Staatsangehörige erhalten ein Visum (für ein Monat Aufenthalt) bei Einreise. Die 
Visumgebühr beträgt derzeit (Stand November 2019) 40 JOD.  
 

Madagaskar 
Für die Einreise ist ein Visum erforderlich. Österreichische Staatsbürger erhalten bei Ankunft gegen 
eine Gebühr von 80.000 MGA (ca. 25 EUR) ein Visum für rein touristische Zwecke, für einen 
Aufenthalt von maximal 90 Tagen 
 

Malediven 
Für österreichische Staatsangehörige besteht für die Einreise Visumpflicht. Touristenvisa für einen 
Aufenthalt von bis zu 30 Tagen werden bei der Einreise auf die Malediven erteilt 
 

http://www.indianvisaonline.gov.in/


Namibia 
Die Einreise ist für österreichische Staatsangehörige, für touristische Zwecke bis zu 3 Monaten pro 
Jahr, ohne Visum möglich. Bitte beachten Sie, dass bei Einreise nach Namibia noch mindestens zwei 
Seiten im Pass frei sein müssen und der Pass bei Ausreise noch mindestens 6 Monate gültig ist.  
 

Oman 
Generell besteht Visumpflicht. Passagiere von Kreuzfahrtschiffen sind im Rahmen eines Landgangs 
für Aufenthalte von maximal 24 Stunden von der Visumpflicht befreit 
 

Südafrika 
Für kurzfristige touristische Reisen nach Südafrika benötigen österreichische Staatsangehörige vor 
Einreise grundsätzlich kein Visum. Bei der Einreise wird ein Stempel für 90 Tage im Reisepass 
angebracht. Reisedokumente müssen auch bei Ausreise noch über mindestens zwei freie Seiten für 
Visastempel verfügen 
 

USA 
Für die visumfreie Einreise in die USA benötigt jeder Reisende einen eigenen maschinenlesbaren, 
elektronischen Reisepass (Pass mit integriertem elektronischen Chip).  
Jeder USA-Reisende (auch Kinder) muss vor Reiseantritt zwingend im Internet auf 
https://esta.cbp.dhs.gov eine elektronische Einreiseerlaubnis (ESTA Genehmigung) einholen oder 
über unsere Vertragspartner beantragen. Nicht berechtigt zur Teilnahme an der visumfreien Einreise 
sind Reisende die sich nach dem 1. März 2011 in den Ländern Iran, Irak, Libyen, Nord Korea, Somalia, 
Jemen, Syrien oder Sudan aufgehalten haben. Betroffene müssen ein Visum beantragen. Jeder 
Reisende ist selbst für seine Registrierung auf der ESTA-Website verantwortlich. Ohne ESTA-
Genehmigung können der Zutritt zum Flugzeug und zum Schiff sowie die Einreise in die USA verwehrt 
werden. Im Fall einer Ablehnung Ihrer ESTA Genehmigung wenden Sie sich bitte zur Beantragung 
eines Visums an die jeweils zuständige US-Auslandsvertretung. Da die Genehmigung Ihrer Einreise 
durch die US-Behörden bis zu 72 Stunden dauern kann, empfehlen wir Ihnen, sich so früh wie 
möglich zu registrieren, spätestens vier Wochen vor Reiseantritt. Die ESTA-Beantragung ist 
gebührenpflichtig. Es werden derzeit 14 USD erhoben, die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte über die 
ESTA-Website. 
 
Gerne sind unsere Eurotours Vertragspartner Ihnen bei der Visumbeantragung behilflich: 
 

 In Österreich:   ÖVKG Visa und Konsular Gesellschaft mbH 
Telefon: +43 1 361 55 20 60 
Email: wien@oevkg.at   
FÜR ONLINEBUCHUNGEN Link: https://oevkg.at/client/eurotours 

 

 In Deutschland:   DVKG – Deutsche Visa und Konsular Gesellschaft mbH 
Telefon: +49 30 2576 4860 
Email: berlin@dvkg.de  
Für ONLINEBUCHUNGEN Link: https://dvkg.de/client/eurotours 

 

 In der Schweiz:   AVS - All Visum Service GmbH 
Telefon: +41 31 372 05 75 
Email: bern@allvisumservice.ch 
Web: https://www.allvisumservice.ch/de 

 

  

Bemerkung: Bitte geben Sie bei der Visumbuchung immer an, dass Sie Eurotours Kunde sind!  

(Sie erhalten einen Sondertarif für die Standard Bearbeitungsgebühr.)  

https://esta.cbp.dhs.gov/
mailto:wien@oevkg.at
https://oevkg.at/client/eurotours
mailto:berlin@dvkg.de
https://dvkg.de/client/eurotours
https://dvkg.de/client/eurotours
mailto:bern@allvisumservice.ch
https://www.allvisumservice.ch/de


 

Unser Vertragspartner schickt Ihnen gerne alle aktuellen Informationen zu den notwendigen 

Unterlagen und Gebühren zu.  Sie erreichen unsere Vertragspartner telefonisch oder per Mail, 

werktags, von Montag bis Freitag.  
 

Sonstige Info: 
Es ist ein maschinenlesbarer Reisepass erforderlich, der mindestens 6 Monate nach Rückkehr nach 
Österreich gültig ist.  Die Reederei empfiehlt die Mitführung einer Reisepasskopie, da der Pass 
während der Ausflüge vor Ort von den örtlichen Behörden einbehalten werden kann. 
 
Um sicherzustellen, dass Sie einen unvergesslichen und möglichst sorglosen Urlaub genießen können, 
hat ein Costa- Gesundheits- und Sicherheitsteam gemeinsam mit einem unabhängigen Gremium von 
spezialisierten Wissenschaftlern das Costa Safety Protocol entwickelt. Costa ist die erste 
Kreuzfahrtgesellschaft, die eine Biosafety Trust-Zertifizierung von der RINA erhalten hat, und befolgt 
sorgfältig die Sicherheitsrichtlinien des Weltverbands der Kreuzfahrtindustrie – CLIA. Das Costa 
Safety Protocol findet Sie unter folgendem Link: 
https://www.costakreuzfahrten.at/zuruck-auf-see/ihre-gesundheit-an-bord.html 
 
Hinweis: Aufgrund der Covid-19-Pandemie empfehlen wir den Abschluss einer entsprechenden 
Reise-/Krankenversicherung. Abhängig von der weiteren Entwicklung kann ein PCR-Test max. 
72 Stunden vor Einschiffung beim Hausarzt (auf eigene Kosten) oder eine Impfung notwendig 
werden. Weitere Maßnahmen zur Überprüfung Ihrer Gesundheit können an Bord getroffen werden. 
 
Die aktuellen Einreisebestimmungen (in Bezug auf COVID-19) finden Sie auf der Homepage des 
österreichischen Aussenministeriums:  www.bmeia.gv.at 
 
Das österreichische Aussenministerium bietet als kostenlose Serviceleistung die sogenannten 
"Reiseregistrierung" an. Durch diese Registrierung kann Sie das Ministerium in einer Krisensituation, 
zum Beispiel bei überraschend auftretenden politischen Unruhen oder bei Naturkatastrophen, 
rascher kontaktieren, informieren und gegebenenfalls unterstützen. 
Die Reiseregistrierung ist für jede Auslandsreise möglich. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich 
insbesondere dann zu registrieren, wenn Sie planen, Länder mit "Hoher Sicherheitsgefährdung" 
(nähere Informationen dazu auf www.bmeia.gv.at) zu bereisen.  
 
Um Sie in einer Krisensituation rasch erreichen zu können, benötigt das Ministerium Ihre E-Mail-
Adresse und Ihre Handynummer für die telefonische Erreichbarkeit. 
Nützen Sie diese Serviceleistung und registrieren Sie Ihre Reise online oder über die Auslandsservice-
App des Aussenministeriums. Diese App ist sowohl als iOS- als auch als Android-Download für Ihr 
Mobiltelefon verfügbar und bietet zahlreiche hilfreiche Informationen für alle Länder dieser Welt. 
 
Wichtiger Hinweis für Staatsbürger aus Drittstaaten: 
Bitte beachten Sie, dass für Staatsbürger anderer Länder abweichende Bestimmungen und Kosten 
gelten – bitte erfragen Sie diese rechtzeitig im Vorhinein bei unserem Vertragspartner. 
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